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wissenschaftlichen Zusammenarbeit erfordern dies. Heute und 
in weitaus stärkerem Maße künftig wird eine wichtige volks
wirtschaftliche und gesellschaftliche Potenz für die Gestal
tung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft aus der 
Quelle interdisziplinärer Zusammenarbeit entspringen. Die 
juristische populärwissenschaftliche Arbeit kann die gesell
schaftlich notwendige komplexe Betrachtungsweise zur För
derung neuer Denkweisen wirksam unterstützen und stimu
lieren. Ausbaufähige Ansätze hierfür bietet die Zusammen
arbeit von Juristen und Medizinern.

Aber nicht nur dies. Die Verbindung neuer Erkenntnisse 
der Rechtswissenschaft mit solchen anderer Wissenschaften 
trägt dazu bei, dem Bürger neue gesellschaftliche Entwick
lungsprozesse besser verständlich zu machen und so auch das 
Rechtsdenken mit auf Künftiges zu orientieren. Die problem
hafte, auf Neues gerichtete Erläuterung von Rechtsfragen ist 
ebenso wie die Rechtsanwendung geeignet, die Einheit von 
Bürger und Staat im Sinne des gesellschaftlichen Vorwärts
drängens weiter schöpferisch wirksam werden zu lassen.

Lebensnahe und beweiskräftige Argumentation

Das wachsende Bemühen der Rechtswissenschaftler um eine 
populäre Darstellungsweise ist unverkennbar. Wir können 
dabei auf viele gute Ergebnisse verweisen.

Die Erkenntnisse der Wissenschaft dem Volke nahezu
bringen, damit sie das Denken und Handeln der Menschen 
bereichern und massenwirksam, d. h. gesellschaftlich wirk
sam werden, ist eine unverzichtbare Aufgabe bzw. Folge der 
Forschungsarbeit. Immer aber kommt es darauf an, was 
K. H а g e r forderte, „daß die gesellschaftswissenschaftliche 
Tätigkeit auf praktischen Nutzen für den Sozialismus und 
auf den Kampf um den Frieden abzielt und ihre Qualität und 
Effektivität an diesem Nutzen mißt. ,Rat und Tat für die 
Praxis* — das sollte der Leitspruch eines sozialistischen Ge
sellschaftswissenschaftlers sein“.2

Darauf zu achten, daß dem stets entsprochen wird, ist 
auch deshalb wichtig, weil Analysen erkennen lassen, daß 
die Leser vorwiegend Themen des täglichen Lebens behan
delt wünschen und bei den möglichen Darstellungsarten das 
populäre Nachschlagewerk und die Ratgeberliteratur bevorzu
gen. Aufmerksamkeit wird zunehmend der Literatur ge
schenkt, die sich mit dem staatsbürgerlichen Engagement, mit 
der Entfaltung der sozialistischen Demokratie, mit dem Wir
ken der Einheit von Rechten und Pflichten, mit der Aus
übung und Einhaltung der politischen Grundrechte und Frei
heiten, mit dem Eingabenrecht und mit Fragen der Rechts
sicherheit befaßt. Ihr praktischer Nutzen ist dann groß, wenn 
sie mit der Beantwortung konkreter Fragen verbunden ist, 
die die Bürger bei der Mitgestaltung der gesellschaftlichen 
Angelegenheiten und im persönlichen Leben bewegen.

Viele Leser äußerten z. B. den Wunsch nach Beantwor
tung arbeitsrechtlicher Fragen zur Rationalisierung und zur 
Schichtarbeit sowie von Fragen zur Teilnahme an der Lei- 1 
tung und Planung des wirtschaftlichen Geschehens und zum 
Neuerer- und Erfinderrecht. Viele Bürger schlugen vor, The
men zum Verkehrsrecht, zur Betreuung behinderter Bürger 
und zu den Rechten und Pflichten der Mitglieder von Wohn- 
nungsbau- und von Produktionsgenossenschaften zu behan
deln. Nicht wenige Bürger haben sich für Themen zur Ge
währleistung von Recht und Ordnung, über staatliche Er
laubnisse, Genehmigungen und Zustimmungen sowie auf 
dem Gebiet der Jagd und des Naturschutzes sowie des Post- 
und Fern meid ewesens ausgesprochen.

Bei der Problematik Ökonomie und Recht ist es erforder
lich, überzeugend solche Zusammenhänge zu erklären wie: 
produzieren und konsumieren, gesellschaftliche und persön
liche Interessenübereinstimmung, Inanspruchnahme von so
zialen Leistungen und engagierter Einsatz für die Gesell
schaft. Auf diese Weise ist auch für einen großen Kreis von 
Bürgern der Zugang zur Gewährleistung der Einheit von 
Ökonomie und Recht zu erschließen.

In diesem Zusammenhang gilt es auch, dem Bürger stär
ker bewußt zu machen, wie er sowohl als Produzent im Be
trieb als auch als Bürger im Wohngebiet dazu beitragen 
kann, die umfassende Intensivierung zu unterstützen: Qua
lität nicht nur zu produzieren, sondern auch zu erhalten, Ma
terial einzusparen, Kosten und Aufwand zu senken, gilt nicht 
nur im Produktionsprozeß, sondern auch z. B. hinsichtlich 
der Erhaltung und des Schutzes der Wohngrundstücke und 
gesellschaftlichen Einrichtungen, der Transport- und Nach
richtenmittel, der Erfassung von Sekundärrohstoffen, des 
sparsamen Umgangs mit Ressourcen und Energie oder im 
Umgang mit Nahrungsmitteln.

Es ist sehr wichtig, die gesellschaftliche Wirksamkeit der

Informationen
Vom 18. bis 22. November 1985 fand in Bukarest die 24. Ta
gung der Beratung des RGW für Rechtsfragen statt (vgl. auch 
NJ 1985, Heft 2, S. 71). Sie hatte folgende wesentliche Ergeb
nisse:

1. Entsprechend den Festlegungen auf der 39. RGW-Ta- 
gung zur Vervollkommnung des Abkommens- und Vertrags
systems wurde ein Musterabkommen über die Hauptaufga
ben und Grundrichtungen der Zusammenarbeit bei der Ent
wicklung einzelner Zweige und Produktionen abgestimmt.

2. Im Ergebnis einer Untersuchung über die Anwendung 
der “Einheitlichen Bestimmungen für die Gründung und Tä
tigkeit internationaler Wirtschaftsorganisationen“ von 1976 
wurden Änderungsvorschläge unterbreitet, die insbesondere 
auf die Präzisierung der Festlegungen zur Durchsetzung der 
wirtschaftlichen Rechnungsführung in diesen Organisationen 
gerichtet sind.

3. Die Diskussion über Vorschläge zur einheitlichen An
wendung der Schiedsgerichtskonvention von 1972 erbrachte 
Einigung über folgende Punkte:

a) Vom Anwendungsbereich der Konvention werden auch 
solche Streitigkeiten zwischen Wirtschaftsorganisationen er
faßt, die sich aus Beziehungen vermögensrechtlichen Charak
ters auf den Gebieten der Kultur, des Tourismus, des Gesund
heitswesens u. a. ergeben.

b) Vom Geltungsbereich werden außervertragliche Strei
tigkeiten, die sich im Prozeß der wirtschaftlichen und wissen
schaftlich-technischen Zusammenarbeit der Wirtschaftsorga
nisationen der Teilnehmerländer der Konvention ergeben, 
sowie Streitigkeiten, an denen internationale Wirtschaftsor
ganisationen beteiligt sind, erfaßt.
Im Ministerium der Justiz trafen am 22. November 1985 die 
Vorsitzenden der Schiedskommissionsbeiräte bei den Direkto
ren der Bezirksgerichte zu einem Erfahrungsaustausch mit 
dem Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates und 
Ministers der Justiz, Hans-Joachim H e u s i n g e r ,  zusam
men. Teilnehmer waren auch ausgewählte Leiter einiger Bei
räte für Schiedskommissionen bei den Direktoren der Kreisge- 
richte, Vertreter der zentralen Justiz- und Sicherheitsorgane, 
des Bundesvorstandes des FDGB, des Nationalrates der Na
tionalen Front und der Akademie für Staats- und Rechts
wissenschaft der DDR. Orientierung für die weitere Arbeit 
gaben Staatssekretär Dr. Herbert K e r n  in seinem Referat 
zum Thema „Zur gesellschaftlichen Wirksamkeit der Schieds
kommissionen und zur Stellung und zu den Aufgaben des 
Beirates für Schiedskommissionen“ und nach Wertung der 
Diskussion Minister H.-J. Heusinger in seinen Schlußbemer
kungen (vgl. dazu: Der Schöffe 1986, Heft 1, S. 6).
Am 26. und 27. November 1985 hafte die Sektion Rechtswis
senschaft der Karl-Marx-Universität Leipzig zu einem Kollo
quium über aktuelle Fragen der Durchsetzung des Strafver
fahrensrechts eingeladen. Auf der Grundlage vorgelegter The
sen wurden mit Vertretern der drei zentralen Rechtspflege
organe, Strafprozessualisten und Hochschullehrern aus ver
schiedenen Universitäten sowie Praktikern aus dem Bezirk 
Leipzig Standpunkte und Erfahrungen darüber ausgetauscht, 
welche Schlußfolgerungen sich auf dem von der staats- und 
rechtswissenschaftlichen Konferenz der DDR (Juni 1985) ge
wiesenen Weg insbesondere für die weitere Qualifizierung 
der Rechtsverwirklichung ergeben.

schriftlichen Rechtspropaganda durch ansprechendere Gestal
tung, verständliche Sprache uncT angemessene didaktische 
Aufbereitung ständig zu erhöhen. Der beste Inhalt verfehlt 
seine Wirkung, wenn er nicht sprachlich einwandfrei, über
schaubar und gut gestaltet dem Leser angeboten wird. Po- 
populärwissenschaftliche juristische Literatur sollte mehr als 
bisher zu einer Freude am Lesen und Denken bereitenden 
Freizeitliteratur werden. Sicher kann dazu die problemhafte 
Darstellung beitragen. Allgemeingültige politische Grundaus
sagen mit dem Blick auf Künftiges werden damit auch nach
haltiger im Bewußtsein vertieft. Überzeugungskraft gepaart 
mit hohem Fachwissen ist ein Schlüssel dazu.

Als unerläßlich erweist es sich, die Erfahrungen der so
zialistischen Bruderländer, insbesondere von Verlagen, zu 
nutzen. Die Schriftenreihe „Recht in unserer Zeit“ bietet eine 
gute Grundlage zum Erfahrungsaustausch. Das Interesse 
hierzu zeigt sich z. B. auch in Nachdrucken im Ausland.

2 K. Hager, Gesetzmäßigkeiten unserer Epoche — Triebkräfte und 
Werte des Sozialismus (Rede auf der Gesellschaftswissenschaft
lichen Konferenz des Zentralkomitees der SED am 15. und 16. De
zember 1983), Berlin 1983, S. 74.


